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In Ansführung seiner Friedensaufgaben
wird das Rote Kreuz demnächst einen neuen

Feldzug gegen die Volksseuchen eröffnen und

wird sich dazu des modernen Mittels kine-
matographischer Vorführungen bedienen.

Es hat sich zu diesem Zweck der Mitarbeit
des ebenfalls auf rein humanitärer Basis ge-

gründeten schweizerischen Volkskinos versichert.

Es sollen zunächst Vorführungen über Be-

kämpfung der Tuberkulose und der Ge-
schlechtskrankheiten stattfinden. In der

Folge find eventuelle Veranstaltungen auf
dem Gebiet der Säuglings- und Kinderfür-
sorge vorgesehen.

Die Erfahrung, daß das Publikum Bil-
dcrn, stehenden und namentlich bewegten,

mehr Interesse entgegenbringt als dem bloß

theoretischen Wort, hat uns veranlaßt, bei

diesen Vorführungen den theorischen Teil auf
ein Minimum zu beschränken, dafür aber den

Stoff erst im anschaulich belehrenden Dia-
Positiv und zum Schluß im Film zu behan-
deln. Die Lichtbilder sind von uns selbst

zusammengestellt und die lebhaften Films in

freundlicher Weise von der Rotkreuz-Liga zur
Verfügung gestellt worden.

Der große Vorteil dieser Veranstaltungen
liegt zunächst darin, daß wir den Veran-
staltern von Vorträgen nicht nur das Bild-
und Filmmaterial selbst liefern, sondern auch
die Projektions- und Kinoapparate
und die Bedienung durch einen Techniker.

Diese transportablen Apparate können mit
Leichtigkeit an jede elektrische Belenchtungs

milage angeschlossen werden und entsprechen

den polizeilichen Vorschriften. Es wird überdies

ein Vo rtr a g stext zugestellt, der es Aerzten,
im Notfall auch andern geeigneten Persönlich-
leiten, leicht machen wird, Bilder und Filme
mit den nötigen Erläuterungen zu versehen.

Wir betonen, daß Bilder und Films den

Stoff nicht etwa in trockener, sondern in
überaus anschaulicher und volkstümlicher Weise

behandeln, ohne daß dabei die wissenschaftliche

Grundlage zu kurz käme. Daß wir dafür ge-

sorgt haben, das delikate Thema der Ge-

schlechtskrankheiten in durchaus dezenter Weise

zu behandeln, ist Wohl selbstverständlich.
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Um auch die Jugend auf die Gefahr
der Tuberkulose und die Möglichkeit ihrer
Bekämpfung aufmerksam zu machen, stellen

wir den Vereinen für Schülervorstel-
lung en, die jeweilen am gleichen Nachmittag

stattfinden, eine spezielle, für das Kindesalter

berechnete Filmserie zur Verfügung. Diese

Kindervorführungen haben sich überall da,

wo sie stattgefunden haben, besonderen Bei-

falls zu erfreuen gehabt.

Im Sinne einer richtigen und wirksamen

Verbreitung der Hygiene wird das Rote Kreuz

seinen Sektionen und den Samaritervereinen

in weitgehendstem Maß entgegenkommen und

dabei auch größere Auslagen nicht scheuen-

Dabei rechnen wir auf die moralische Unter-

stützung unserer Rotkreuz- und Samariter-
vereine.

Die Verpflichtungen, welche die
Veranstalter von solchen Vorträgen
auf sich zu nehmen haben, sind fol-
gcnde:

1. Sie garantieren der Kasse des Roten

Kreuzes unter allen Umständen eine

Summe von Fr. 5V per Vorstellung

für Erwachsene und Fr. 15 für Schüler-

Vorstellungen, damit das Rote Kreuz
daraus einen kleinen Teil seiner Mini-
malkosten decken kann.

2. Sie erheben ein Eintrittsgeld von min-

destcns Fr. 1 für Abendvorstellungen und

5V Ets. für Kindervorstcllungen. Die Ein-

trittsgelder sind in erster Linie zur Dek-

kung der dem Roten Kreuz zukommenden

Leistungen von Fr. 50, resp. 15, zu ver-
wenden. In zweiter Linie sind daraus

die Auslagen der Vereine (Lokalmicte,

Beleuchtung, Publikation usw.) zu decken-

Ein allfälliger Mchrertrag fällt den Ver-

cinskassen und dem Roten Kreuz zu

gleichen Teilen zu.

3. Wenn ein Verein es vorzieht, von der

Erhebung eines Eintrittsgeldes abzu-

seyen, so ist ihm dies gestattet gegen

Bezahlung des Pauschalbetrages von

Fr. 50 per Vorstellung für Erwachsene

und Fr. 15 per Kindervorstellung.

4. Die veranstaltenden Vereine sorgen für
ein genügend großes Lokal, das ver-

dunkelt werden kann.

5. Sie übernehmen am Vortragsabend den

geordneten Bezug der Eintrittskarten,
die ihnen vom Zentralsekretariat des

Roten Kreuzes zur Verfügung gestellt

werden und senden am nächsten Tag
die Abrechnung nebst dem der Kasse des

Roten Kreuzes zufallenden Betrag an

die Adresse des Zentralsekretariates in

Bern (Postscheck III/877).
6. Sie stellen eine Persönlichkeit, die nach

dem vorbereiteten Text die nötigen Er-
klärungen zu den Diapositiven und Films

zu geben hat.

7. Sie besorgen die nötigen Publikationen
und übernehmen deren Kosten.

Um unnötige Transportkosten zu vermei-

den, werden die Vorträge auf die Haupt-
gebiete der Schweiz in ungefähr folgender

Weise verteilt:

Mittelschweiz: Mitte Oktober bis anfangs
November 1921 und im Ja-
nuar 1922.

Ostschweiz : Anfangs November bis Ende

November 1921 und im Fe-

bruar 1922.

Westschweiz : Anfangs Dezember bis Weih-

nachten 1921 und im März
1922.

Kleinere Aenderungen bleiben vorbehalten.

Vereine, Gesellschaften oder Behörden,

welche im nächsten Winter einen derartigen

Rotkreuz-Vortrag mit Licht- und Filmbildern

zu veranstalten gedenken, werden eingeladen,

sich bei der unterzeichneten Stelle zu melden.

Jede Anmeldung soll enthalten:

1. Name des Vereins (Gesellschaft, Be-

hörde), welcher den Vortrag abhalten
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will, nebst genauer Adresse des bevoll-

mächtigten Präsidenten.

2. Angabe, ob der Vortrag vor oder nach

Neujahr gewünscht wird.

3. Angabe des gewünschten Stoffes (Tuber-
kulose oder Geschlechtskrankheiten).

-1. Eine ausdrückliche Erklärung, daß die

vom Roten Kreuz aufgestellten Ver-

pflichtungen als verbindlich anerkannt

werden.

Wir machen zum Schluß besonders darauf
aufmerksam, daß diese Vorführungen nicht

nur den verschiedenen Vereinen, Aerzten und

Behörden ein willkommenes Hilfsmittel zur
Volksaufklärung und zur Bekämpfung unserer

Volksseuchen geben, sondeW auch den Ver-
einen Gelegenheit bieten, in ihre Arbeit nutz-

bringende und somit erwünschte Abwechslung

zu bringen. Sie werden schon heute ersucht,

von unserer Offerte in weitestem Maß Gc-

brauch zu machen.

Bern, den 1. Oktober 1921.
Schwanengasse 9.

lentrcillekrstaricit
cksz ickiusi?. Koten Kreuzes.

Senker Konvention.
Der Genfer Konvention ist laut Mitteilung des Bundesrates beigetreten die Re-

publik Litauen.

Deutlcliez Kotes tireur.
Die Geschäfte des bisherigen „Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz"

hat die am 30. Mai des Jahres geschaffene einheitliche Organisation sämtlicher deutschen

Landesvereine und Franenvereine vom Roten Kreuz unter dem Namen „Deutsches
Notes Kreuz" übernommen. In seiner Programmrede weist der Vorsitzende, Herr von
Winterfeld, auf die Not der Zeit als Arbeitsfeld hin und sieht nur in einem har-
manischen Zusammengehen die Möglichkeit zu fruchtbringender Arbeit, um damit das Ver-
trauen des ganzen deutschen Volkes zu gewinnen.

luin kampt gegen 6ie ^llberklllols.
Hu5 einem Oukiatz lie; îâerrn Dr. kurnaixi, üeqlin, ertckienen in öer »kevue intern. 6'kqgiène publique».

Die Zunahme der Tuberkulose durch den zunichte zu machen, die wir im Kampf gegen

Krieg hat allgemein einen neuen Kampf die Tuberkulose als soziale Krankheit ergreifen

heraufbeschworen, den Hpgieniker, Philantro- j wollen.

Pen und Aerzte zur Bekämpfung dieser Geisel ^

der Menschheit führen, nachdem sie mit Schmer- Vor allein aus möchten wir auf die immer

zen jahrzehntelange, wirkungsvolle Arbeit durch ^ unverschämter zunehmende Eharlatanerie
den Krieg vernichtet sahen. mit neuen Tuberkuloseheilmitteln

Wir halten cS nun für nötig, die Ans- ^ hinweisen. Was nützen alle modernen hygie-

merksamkcit auf zwei Tatsachen hinzuweisen, irischen Bestrebungen des Staates, der Ge-
die geeignet sind, die Erfolge der Maßnahmen sellschaft, wenn den Leuten Gelegenheit ge-
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